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ERFORDERLICHE DOKUMENTE ZUR BEANTRAGUNG ODER VERLÄNGERUNG EINES 
 

DOCUMENT DE VOYAGE (DDV) 
 

für palästinensische Volkszugehörige aus dem Libanon 
 
 
A) Für die Neuausstellung oder Verlängerung eines Document de Voyage  

(wenn die Genehmigung der zuständigen Behörden im Libanon bereits vorhanden ist)  
  

1) Vollständig ausgefülltes Antragsformular mit Passbildern (4 für Neuausstellung, 2 für Verlängerung) 
und Kennkarte mit Daumenabdruck 

2) Bisheriges Document de Voyage mit Kopien der Seiten 1-10 und der Seite mit dem gültigen 
Aufenthaltstitel für Deutschland  

3) Aktueller blauer Personalausweis (für palästinensische Volkszugehörige aus dem Libanon) und 
Nachweis über die Registrierung bei der UNRWA sowie je 1 Kopie davon 

4) Adressierter und als Einschreiben frankierter Rückumschlag 
 
 
B) Für die Einholung der Genehmigung zur Neuausstellung oder Verlängerung eines DDV  

 

• Es sind die unter A) genannten Dokumente mit jeweils 2 Kopien vorzulegen. 
• Die Gebühren sind nach Eingang der Genehmigung zu entrichten. 

 
 
C) Für den Ersatz des verloren gegangenen DDV: 

 

Es sind die unter A) genannten Dokumente mit jeweils 2 Kopien vorzulegen sowie: 
• Polizeiliche Passverlustanzeige mit Angabe des Namen und der Adresse des Antragstellers 

sowie der Passnummer des verlorenen Passes, mit 1 Kopie davon 
• Alle Anzeigen über den Verlust des Passes, veröffentlicht in der Tagespresse an drei 

aufeinander folgenden Tagen 
 

 
WICHTIGE HINWEISE: 
 

1) Die Abgabe des Daumenabdrucks kann direkt in der Konsularabteilung der Libanesischen 
Missionen in Berlin und Frankfurt oder bei einer zuständigen deutschen Behörde (örtliche 
Meldestelle, Ausländer-behörde usw.) bzw. einem Notar erfolgen. 

2) Bei Fehlen des Aufenthaltstitels ist eine Bescheinigung der zuständigen Ausländerbehörde 
vorzulegen, die  bestätigt, dass bei Vorlage eines gültigen Document de Voyage ein 
Aufenthaltstitel erteilt wird.  

3) Bei Unleserlichkeit oder Fehlen eindeutiger Angaben im Document de Voyage gilt Abschnitt C. 
4) Palästinenser, die nicht bei der UNRWA registriert sind, müssen eine entsprechende 

Bescheinigung über ihre Nicht-Registrierung vorlegen; die Neuausstellung oder Verlängerung 
des DDV erfolgt in diesem Fall nur für 1 Jahr. 

5) Das Formular ist leserlich mit Angabe der Adresse und Telefonnummer des Antragstellers 
auszufüllen. 

6) Gebühren:   - 44 Euro für ein Jahr 
- 220 Euro für fünf Jahre  

 
 
Anträge, die den o.g. Bedingungen nicht entsprechen, werden als unvollständig angesehen und 
können nicht Gegenstand einer Nachfrage bei hiesiger Mission sein. 
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